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§ 94

Entzug und Erlöschen des Öffentlichkeitsrechtes

 

(1) Wenn die im § 92 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, hat die Schulbehörde den Schulerhalter

aufzufordern, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist abzustellen. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist

nicht behoben, so hat die Schulbehörde das Öffentlichkeitsrecht zu entziehen bzw. nicht weiter zu verleihen.

(2) Mit dem Erlöschen oder der Untersagung des Rechtes zur Führung der Privatschule im Sinn des § 89 erlischt das ihr

verliehene Ö:entlichkeitsrecht. In diesem Fall sind die an der Schule geführten Amtsschriften und Kataloge der

Schulbehörde zur Aufbewahrung zu übergeben. Dasselbe gilt für Amtsschriften und Kataloge, die die Zeit betre:en, in

der eine Privatschule das Ö:entlichkeitsrecht besaß, für den Fall des späteren Erlöschens und der späteren

Untersagung des Rechtes zur Führung der Privatschule im Sinn des § 89.

In Kraft seit 12.06.1997 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/92
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/89
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/89
file:///

	§ 94 Oö. LS
	Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


